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RS OGH 1964/11/18 6Ob205/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1964

Norm

ABGB §833 B1

Rechtssatz

Ist der Mehrheitseigentümer gegenüber einem Dritten durch einen Bestandvertrag über die gemeinsame Sache

gebunden, so kann der Minderheitseigentümer allein, ganz gleichgültig, ob auch ihm gegenüber dieser Bestandvertrag

wirksam ist oder nicht, mit seinem Räumungsbegehren gegen diesen Dritten nicht durchdringen.
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